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Die Umsetzung des Internationalen Pakts über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

in China 

Helen Rumpf 1

1. Einführung

-

cher Menschenrechtsverträge als besonders schwie-

rig.
 2
 Dieser Beitrag untersucht, inwieweit eine Im-Dieser Beitrag untersucht, inwieweit eine Im-

plementierung der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte in China erfolgt und vor allem 

inwieweit die im Internationalen Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte
 3
 enthalte-

nen Rechte auch vor nationalen Gerichten Anwen-
 4
 

Zentrales Dokument stellt neben dem Sozialpakt 

der Bericht des Sozialausschusses  zur Umsetzung 

dieser Rechte in China aus dem Jahr 2014 dar. Zu- Zu-Zu-

nächst erfolgt eine inhaltliche Darstellung des Inter- eine inhaltliche Darstellung des Inter-eine inhaltliche Darstellung des Inter- Darstellung des Inter-Darstellung des Inter- Inter-Inter-

nationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte sowie eine Einordnung der Kon-

trollmechanismen hinsichtlich der Durchsetzung des 

Paktes. Anschließend werden die Umsetzung von 

1 M.A. (Regionalstudien China/BWL), helen.rumpf@yahoo.de

2 Vgl. Björn Ahl, 

3 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (㒣
⌢,⼒Ӯ,᭛࣪ᴗ߽䰙ⲳ㑺) v. 16. Dezember 1966, <http://www.ohchr.

org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>(eingesehen am 17. 

4 Siehe zu Verabschiedung, Inkrafttreten und Inhalt des Sozialpaktes 

ausführlich sogleich unter 2.

-

lung der Staatenberichte herangezogen.

-

züglich der innerstaatlichen Umsetzung betrachtet.

Anhand der abschließenden Bemerkungen 

(„Concludig Observations“) des Sozialausschusses, 

sollen die positiven und negativen Entwicklungen 

hinsichtlich der Umsetzung der im Pakt enthaltenen 

Rechte in der Volksrepublik dargestellt werden. Im 

Schlussteil erfolgt eine zusammenfassende, werten-

de Aussage über den Grad der Umsetzung des So-

zialpaktes in China. 

-

ziale und kulturelle Rechte

2.1 Überblick

Bei dem Internationalen Pakt über wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte (kurz Sozial-

-

kerrechtlichen Vertrag, der am 16. Dezember 1966 

von der Generalversammlung der Vereinten Nati-

onen einstimmig verabschiedet wurde, und 1976, 

Art. 27 Internationaler Pakt für wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Rechte (in der Folge IPwskR), 

in Kraft getreten ist.
 6
 Der Pakt gliedert sich in eine 

6 Vgl. Robert W. HOANG, International Covenant on Economic, Social, 

KURZE BEITRÄGE

Abstract

Basierend auf den abschließenden Bemerkungen des Sozialausschusses („Concluding Observations“) nimmt die 
Autorin eine Beurteilung der Umsetzung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(Sozialpakt) in China vor. Dabei erfolgt zunächst ein kurzer inhaltlicher Überblick sowie eine Einordnung der Kon-

seit Inkrafttreten des Paktes eingeht. Hierzu legt sie die Umsetzung von Völkervertragsrecht in China im Allgemeinen 

wird deutlich, dass seit Inkrafttreten keine vollständige Umsetzung der Rechte in der Volksrepublik erfolgt ist, jedoch 
wichtige Massnahmen legislatorischer und anderer Art getroffen wurden, die fuer die Realisierung der Paktrechte be-
deutend sind. 
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Präambel, in der grundlegende Wertentscheidun-

gen hervorgehoben werden, sowie 31 Artikel, die 

sich auf fünf Teile aufgliedern. Teil eins bezieht sich 

-

tet das Recht auf Selbstbestimmung zu respektieren 

 7

Der zweite Teil des Sozialpaktes legt fest, dass 

ein Anspruch auf die im Pakt enthaltenen Rechte 

gleichermaßen für jedermann gilt, sprich ohne jede 

Diskriminierung einzelner Gruppen oder Personen, 

Art. 3, Abs. 2 IPwskR. Die Erreichung und Durch-

wobei darauf verwiesen wird, dass die tatsächliche 

Umsetzung der Rechte nicht allein von den Bemü-

hungen der einzelnen Staaten abhängig ist, sondern 

insbesondere im Falle schwacher Volkswirtschaften 

Abs. 1 IPwskR.

Im dritten Teil werden die einzelnen Rechte de-

sollen. Darunter fällt das Recht auf Arbeit und auf 

angemessene Arbeitsbedingungen sowie auf ei-

nen garantierten Mindestlebensstandard, Art. 6 f. 

IPwskR. Ferner gilt das Recht auf Bildung von Ge-. Ferner gilt das Recht auf Bildung von Ge-

werkschaften und Gewerkschaftsverbänden sowie 

das Streikrecht, wobei diese Rechte gleichermaßen 

-

waltung gelten, Art. 8 IPwskR. Artikel 9 IPwskR des 

Sozialpaktes nennt das Recht eines jeden auf sozia-

le Sicherheit und damit einhergehend das Recht auf 

eine Sozialversicherung. Ebenso wird das Recht auf 

Schutz und Beistand der Familie bestimmt, wobei 

gesondert auf den Schutz von Müttern und Kindern 

eingegangen wird, Art. 10 IPwskR. Darüber hinaus 

wird in Artikel 11 I PwskR das Recht auf einen an-

gemessenen Lebensstandard festgelegt. Besonders 

hervorzuheben ist hierbei die Verfügbarkeit von ei-

ner angemessenen Unterbringung sowie die Versor-

gung mit ausreichender Ernährung, um das Recht 

-

ten. Zu dem Recht auf Gesundheit zählen neben der 

Verfügbarkeit medizinischer Einrichtungen auch 

Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes, 

um einer Gefährdung der Gesundheit durch unzu-

reichende umwelthygienische Maßnahmen vorbeu-

wird das Recht auf Bildung formuliert, welches die 

-

7 Vgl. Robert Heuser, Taiwan und das Selbstbestimmungsrecht, in: Zeitschrift 

verfügbar und jedermann zugänglich zu machen. Im 

nächsten Artikel wird nochmals gesondert auf die 

einer unentgeltlichen Zugänglichkeit der Grundaus-

bildung, sprich des Grundschulunterrichts, verwie-

sen. Binnen zwei Jahren soll hierfür ein Aktionsplan 

der Grundlage der Unentgeltlichkeit etablieren zu 

kann, Art. 14 IPwskR. Der letzte Artikel des dritten 

Teils des Sozialpaktes bezieht sich auf die Teilnah-

me am kulturellen Leben und den Errungenschaften 

des wissenschaftlichen Fortschritts sowie den Schutz 

geistigen und materiellen Eigentums sowie auf die 

Der vierte Teil des Paktes, der die Artikel 16 bis 

der Verwirklichung der Rechte des Paktes. Darun-

ter fällt die regelmäßige Vorlage von Staatenberich-

ten, die Aufschluss über den Grad der Erfüllung 

auch auf Umstände hinweisen sollen, welche die 

Darüberhinaus werden der Zuständigkeitsbereich 

und die Rechte des Wirtschafts- und Sozialrates be-

stimmt, Art. 19 ff. IPwskR.

Der fünfte und somit letzte Teil des Paktes hält 

Regelungen bezüglich des Geltungsbereichs des 

verwiesen, dass die Bestimmungen des Paktes ohne 

jede Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile 

eines Staates gleichermaßen gelten, Art. 28 IPwskR. 

und Beitrittsurkunde beitretenden Staat, gilt, dass 

tritt, Art. 27 Abs 2 IPwskR.

Nachfolgend wird auf bestehende Verfahren 

zur Durchsetzung der Rechte des Sozialpaktes ein-

gegangen. Im Falle des UN-Sozialpaktes beschränkt 

sich das Kontrollsystem auf das Staatenberichtsver-

fahren, ein Vertragsüberwachungsverfahren, durch 

-

disch vorzulegender Staatenberichte überprüft wer-

den soll.
 8

Die Funktion der Staatenberichte besteht in ei-

-

lich der Durchsetzung der Rechte des Sozialpaktes, 

etwa durch Programme, Strategien, administrative 

oder legislatorische Schritte.
 9
 Ziel ist demnach eine 

8 Vgl. Jacob Schneider,Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und 

Rights 2004, S. 11.

9 e submitted by statepar-statepar-
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Aufklärung durch die Vertragsstaaten über getroffe-

ne Maßnahmen und Fortschritte bei der Implemen-

tierung der im Pakt anerkannten Rechte. Neben der 

-

-

rigkeiten zu geben, die das Ausmaß einer Realisie-

Art. 17 Abs. 2 IPwskR.

Die Aufgabe der Überprüfung der Staatenbe-

richte hat der Wirtschafts- und Sozialrat Ende der 

siebziger Jahre an eine Arbeitsgruppe, bestehend 

aus 18 Experten, übertragen.
 10

 Auch wenn es sich 

bei diesem sogenannten Sozialausschuss nicht um 

handelt,
 11

 wurde eine weitgehende Gleichstellung 

mit den bestehenden Vertragsorganen geschaffen.
 12

 

Die Erstellung der Staatenberichte wird durch die 

-

nien zur Berichterstattung, welche konkrete Anwei-

sungen über die Vorgehensweise und die Art des 

Aufbaus der Staatenberichte liefern, erleichtert.
 13

Die jeweiligen Staatenberichte werden von ei-

ner sogenannten „pre-sessional working group“ auf 

Schwachstellen geprüft, die in einem Fragenkatalog 

(„list of issues“) festgehalten werden.
 14

 Insbeson-

dere auf diese Aspekte soll bei der Vorstellung der 

Berichte eingegangen werden, bevor in Form einer 

offenen Verhandlung Fragen von Mitgliedern des 

Sozialausschusses, direkt oder in einem ergänzen-

den Bericht, beantwortet werden müssen.  Darü-

ber hinaus wird Mitgliedern von UN-Sonderorga-

nisationen und Nichtregierungsorganisationen die 

-

ode dem Ausschuss zusätzliche Informationen über 

die Menschenrechtssituation des jeweiligen Staates 

zur Verfügung zu stellen.
 16

ties under articles 16 and 17 of the international covenant on econom-

ic, social and cultural rights, 24 März 2009, U.N. CESCR, U.N. Doc. 

10 „(a) The Working 

Group established by Economic and Social Councildecision 1978/10 

shall be renamed ‘Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights’(hereinafter referred to as ‘the Committee’).“  

11 Vgl. Bruno Simma/Sabine Bennigsen, Wirtschaftliche, soziale und kul-

1990, Berlin 1990, S. 1494.

12 Vgl. Eibe H. Riedel: Zur Durchsetzung wirtschaftlicher, sozialer 

13 -

parties under articles 16 and 17 of the international convenant on eco-

nomic, social and cultural rights, 24 März 2009, U.N. CESCR, U.N. Doc. 

14 U.N. ECOSOC, 24. Mai 1988, U.N. Doc. Res. 1988/4, § 10.

 Vgl. Jacob Schneider (Fn. 12), S. 14.

16 U.N. ECOSOC, 24. Mai 1988, U.N. Doc. Res. 1988/4, § 16.

-

de Erarbeitung der abschließenden Bemerkungen 

durch den Ausschuss wird separat und in geschlos-

sener Runde durchgeführt.
 17

 Die abschließenden 

Bemerkungen sind gegliedert in eine Einführung, 

heben dann zunächst positive Aspekte hervor, 

gehen anschließend auf Schwierigkeiten bei der 

Rechtsverwirklichung ein und äußern nach einer 

Empfehlungen.
 18

 Die abschließenden Bemerkun-

gen haben neben ihrem berichterstattenden Cha-

rakter daher insbesondere die Funktion, den Ver-

tragsstaaten gegenüber gezielt Forderungen für die 

Implementierung einzelner Paktrechte zu stellen. 

Aufgrund der fehlenden Exekutivbefugnisse der 

Kontrollorgane
 19

, bleibt es jedoch stets im Ermessen 

des Vertragsstaates, festzulegen, welche notwendi-

gen Schritte zur Verwirklichung der Rechte einzu-

leiten sind.
 20

 Alle Staatenberichte und die dazuge-

-

riats
 21

-

Nicht selten wird das bestehende Kontrollver-

fahren für die fehlende Gewährleistung grundle-

gender Rechte und den schleppenden Prozess bei 

der Umsetzung der Rechte in den jeweiligen Ver-

tragsstaaten verantwortlich gemacht. Die Forde-

rungen mancher Kritiker beziehen sich lediglich auf 

eine Überholung des bestehenden Verfahrens, unter 

einigen wird die Forderung nach der unmittelbaren 

Einforderung der Rechte durch Individuen laut. 

Andere Meinungen stellen wiederum die Effektivi-

tät und die Umsetzbarkeit eines solchen Individual-

beschwerdeverfahrens in Frage.
 22

-

staatlichen Recht nicht durch bestimmte Normen 

17 Vgl. Jacob Schneider (Fn. 12), S. 14.

18 Vgl. Michael Duchstein, Das internationale Benchmarkingverfahren 

und seine Bedeutung für den gewerblichen Rechtsschutz. von Armin 

19 Vgl. Stephan Hobe/Otto Kimminich -

20 Vgl. Eibe H. Riedel (Fn. 12), S. 78.

21 <www.ohchr.org.> (eingesehen am 18. 

22 Michael J. Dennis/David P. Stewart, Justiciability of Economic, Social, 

and Cultural Rights: Should there be an International Complaints Me-

in: The American Journal of International Law 2004, Nr. 98, S. 464.
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 23
 ist es notwendig, 

sich anzuschauen, inwieweit eine Berücksichtigung 

-

-

Normen gebunden, durch fehlende Verweisungs-

normen und justizielle Auslegungen des Obersten 

Volksgerichts kann eine unmittelbare Anwendung 

durch die Rechtsanwendungsorgane jedoch nicht 

gewährleistet werden.
 24

 Doch nicht nur die fehlen-

dem innerstaatlichen Recht, auch unzureichende 

Kenntnisse zuständiger Rechtsanwendungsorgane 

-

licher Rechtsgrundsätze.  Dennoch ist die Annah-

Normen eingeht, die mit dem innerstaatlichen Recht 

vollkommen übereinstimmen, als unrealistisch ein-

zustufen. 
 26

Für einige im Sozialpakt enthaltene Rechte feh-

len schlichtweg inhaltlich korrespondierende Nor-

men im nationalen Recht, beispielhaft kann hier 

das in Art. 8 Abs. 1 des IPwskR formulierte Streik-

recht genannt werden.
 27

die Gewährleistung wirtschaftlicher und sozialer 

Rechte in China an und verweist auf ein fehlerhaf-

tes Zusammenspiel zwischen dem internationalem 

Rechtssystem und dessen Umsetzung in chinesi-

schem Recht.
 28

-

setzung 

-

setzung von internationalen Menschenrechtsab-

-

dige Umsetzung durch die Vertragsstaaten und 

die schrittweise Durchsetzung der Rechte. Bei der 

-

Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchsetzung der 

Rechte in absehbarer Zeit zu erzielen.
 29

23 Vgl. Stephan Hobe/Otto Kimminich (Fn. 19), S. 226.

24 Vgl. Björn Ahl (Fn. 2), S. 344.

 Leila Choukroune, Justiciability of Economic, Social, and Cultural 

Rights: The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

Review of China’s First Periodic Report on the Implementation of the 

International Convenant of Economic, Social and Cultural Rights, in: Co-

26 Vgl. Björn Ahl (Fn. 2), S. 60.

27 Vgl. Björn Ahl (Fn. 2), S. 343.

28 Vgl. Leila Choukroune
29 Vgl. Shiyan SUN (ᄭϪᔺ -

ternationale Menschenrechtsnormen (䆎䰙Ҏᴗ⊩ϟᆊⱘНࡵ), in: 

Law Review (⊩ᄺ䆘䆎

Die inhaltliche Reichweite und die konkreten 

-

sammenarbeit, insbesondere wirtschaftlicher und 

und nach mit allen geeigneten Mitteln, vor allem 

durch gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Ver-

wirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte 

zu erreichen.“.

-

telbare Gewährleistung aller Paktrechte verlangt 

wird, sondern lediglich die progressive Verwirkli-

chung als Ziel anerkannt ist und die Einleitung ent-

sprechender Maßnahmen vorgenommen werden 

muss. 30 Dennoch verdeutlicht die Formulierung 

von Art. 2 Abs. 1 nochmals den rechtsverbindli-

chen Charakter der Paktrechte. 31 Zwar scheint es, 

-

diese Weise Unterschiede in der wirtschaftlichen 

berücksichtigt werden. 32 Ausschließlich die For-

mulierung des Art. 2 Abs. 1 schafft die Vorausset-

andernfalls befänden diese sich wohl permanent in 

Lage, den Pakt zu unterzeichnen. 33 Die relative Er-

Ressourcen, 34 -

verbindlicher Normen, ohne jedoch bestimmten 

Ländern aufgrund fehlender Ressourcen, insbeson-

-

wird den Vertragsstaaten jedoch Raum gelassen, die 

und die fehlende Gewährleistung einzelner Rechte 

mit unzureichenden Ressourcen zu begründen.  

Die Entscheidung für die bestehende Formulierung 

zielt jedoch in keiner Weise darauf ab, die Paktrech-

te als weniger wichtig einzuordnen. 36

Neben Art. 2 Abs. 1, gewinnt auch Art. 17 Abs. 2 

innerstaatlichen Umsetzungen an Relevanz.
 37

 Die 

30 Vgl. Philip Alstone/Gerard Quinn, The Nature and Scope of States Par-

ties‘ Obligations under the International Covenant on Economic, Social 

31 Vgl. Michael Duchstein (Fn. 18), S. 12 f.

32 Vgl. Bruno Simma/Sabine Bennigse (Fn. 8), S. 1488.

33 Vgl. Michael Duchstein (Fn. 18), S. 11.

34 Vgl. Michael Duchstein (Fn. 18), S. 11.

 Vgl. Robert E. Robertson, Measuring State Compliance with the Obli-Measuring State Compliance with the Obli-

gation to Devote the “Maximum Available Resources” to Realizing Eco-

nomic, Social, and Cultural Rights, 

16, S. 694.

36 Vgl. Michael J. Dennis/David P. Stewart 
37 Vgl. Bruno Simma/Sabine Bennigse (Fn. 11), S. 1488.
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und Schwierigkeiten“ bei der „Erfüllung der Ver-

Abs. 2 IPwskR verdeutlicht nochmals, dass trotz der 

Rechtsverbindlichkeit des Paktes keine unmittelba-

re Gewährleistung der Rechte verlangt wird.  

Der am 13. Juni 2014 durch den Sozialausschuss 

-

ellen Situation der wirtschaftlichen, sozialen und 

Art. 2 Abs. 1 des IPwskR, der die Gewährleistung 

der Rechte ohne jede Art der Diskriminierung ver-

über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen
 38

 im August 2008 als positiv zu beurteilen. So 

zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 

betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaff-
 39

. Darüberhinaus 

Vereinten Nationen gegen Korruption vom Januar 

2006
 40

 vom Sozialausschuss „begrüßt“.
 41

Auch die Verabschiedung des ersten Sozialver-

sicherungsgesetzes im Oktober 2010, das nun auch 

den in den Städten arbeitenden Bauern ein Recht 

-

alversicherungsgesetz der VR China),
 42

 wird insbe-

-

aus dem Jahr 2007, welches die Rechte der Bauern 

in den Städten stärkt und die Diskriminierung ihrer 
 43

 

Zustimmung durch den Ausschuss.
 44

Darüber hinaus wird die Annahme und Durch-

38 Convention on the Rights of Persons with Disabilities vom 13. De-

zember 2006, http://www.un.org/disabilities/documents/convention/

39 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx> 

40 The United Nations Convention against Corruption vom 31. Oktober 

-

41 Concluding Observations (݇ѢЁ˄ࣙᣀЁ佭␃Ё▇䮼˅
Ѡᅮᳳਞⱘ㒧䆎ᗻᛣ㾕
CO/2, Rn. 3. 

42 Sozialversicherungsgesetz der VR China (ЁढҎ⇥݅⼒Ӯֱ䰽⊩) 

Chinas Recht 28.10.10/1.

43 ЁढҎ⇥݅ህϮ
֗䖯⊩) vom 30 August 2007, deutsche Übersetzung in: Frank Münzel 

44 Concluding Observations (2014), Rn. 4 a, b.

-

Entwurfes des Programms zur Armutsverringerung 

in Chinas ländlichen Regionen (2011-2010) sowie 

die Verabschiedung des ersten nationalen Arbeits-

gesondert hervorgehoben.

Zuletzt geht der Sozialausschuss auf den Erfolg 

Chinas bei der Durchsetzung von drei der insge-

samt acht Millennium Development Goals
 46

 (im 

Folgenden zitiert als MDG) ein. So wurden in den 

letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der 

Bewältigung extremer Armut, der Etablierung einer 

allgemeinen Grundschulbildung und der Senkung 

der Kindessterblichkeit gemacht. Insgesamt half die 

Verwirklichung wichtiger MDG die Implementie-

rung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte in China zu unterstützen.
 47

Als eine der zentralen Forderungen verlangt der 

Ausschuss die Etablierung einer unabhängigen na-

tionalen Menschenrechtorganisation und weist dar-

auf hin, dass die Regierungsorganisationen, welche 

von der chinesischen Regierung als Institutionen 

mit gleichrangigen Aufgaben genannt werden, 

nicht die Rolle einer solchen unabhängigen Instanz 
 48

Weiter fordert der Sozialausschuss die Anwend-

barkeit des Sozialpaktes durch nationale Gerichte 

und somit die Gewährleistung der Justiziabilität 

der im Sozialpakt enthaltenen Rechte. Durch diese 

Forderung wird impliziert, dass es momentan zu 

keiner unmittelbaren Anwendung des Sozialpaktes 

durch Gerichte kommt. Ferner wird die volle Unab-

hängigkeit der Gerichte sowie die Berücksichtigung 

der Justiziabilität der im Sozialpakt enthaltenen 

Rechte bei der juristischen Ausbildung gefordert.
 49

Darüber hinaus sieht der Ausschuss die Reali-

sierung der Rechte des Sozialpaktes durch korrup-

und fordert die nationalen Gerichte dazu auf, den 

Bekämpfung von Korruption, zu berücksichtigen, 

Transparenz zu gewährleisten, Anti-Korruptions-

zu tätigen, um die Bekämpfung der Korruption vo-

 Concluding Observations (2014), Rn. 4 c–f.

46 Millenium Development Goals <http://www.un.org/millennium-

47

48 Concluding Observations (2014), Rn. 8.

49 Concluding Observations (2014), Rn. 9 f.

 Concluding Observations (2014), Rn. 11.
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Auch wenn der Ausschuss die internationalen 

Tätigkeiten und die Zusammenarbeit Chinas mit 

über 120 Entwicklungsländern begrüßt, befürchtet 

er weitreichende Verletzungen der Rechte des Sozi-

alpaktes durch einige Kooperationsprojekte. Daraus 

ergibt sich die Forderung gegenüber der Regierung 

auch bei Tätigkeiten außerhalb des Staatsgebie-

tes auf die Wahrung der Rechte aller involvierten 

bieten, sich bei Verletzung ihrer Rechte auf diese zu 

berufen.  Darüber hinaus werden weitere legisla-

tive und administrative Schritte gefordert, um die 

Anerkennung und Berücksichtigung der wirtschaft-

lichen und sozialen Rechte durch private aber auch 

staatliche chinesische Firmen bei ihren Tätigkeiten 

im In- und Ausland zu erreichen.

IPwskR wird im Folgenden die Forderung nach 

einem Anti-Diskriminierungsgesetz in der Volks-

republik laut. Vor allem um auch die ethnischen 

Minderheiten vor einer Verletzung ihrer Rechte zu 

schützen, müsse die Regierung ihre Bemühungen 

ausbauen. So soll sichergestellt werden, dass auch 

jenen benachteiligten Gruppen, die insbesondere 

auf legale Arbeit, soziale Sicherheit, einer angemes-

senen Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bil-

dung zugesichert wird.

Um auch die schwerwiegende Diskriminierung 

gegen die zahllosen Wanderarbeiter hinsichtlich 

ihrer wirtschaftlichen und sozialen Rechte zu un-

terbinden, bezieht sich die nächste Forderung des 

-

halts-Registrierungssystems (im Folgenden zitiert 

Verweigerung zahlreicher Rechte gegenüber den 

Wanderarbeitern insbesondere Art. 2 Abs. 2 des 

IPwskR aber auch Art. 10 des IPwskR gefährdet. Die 

-

strittene Rechtslage führe demnach in vielen Fällen 

zu einer Separierung der Eltern von ihren Kindern 

und verletze hierdurch das Recht zum Schutz der 

Familie.

Der nach Auffassung des Ausschusses unzurei-

chenden Gleichberechtigung der Geschlechter, wie 

in Art. 3 des IPwskR gefordert, müsse insbesonde-

re hinsichtlich der Situation der Frauen auf dem 

Land und bestehender Einkommensunterschiede 

zwischen Mann und Frau entgegengewirkt werden. 

Auch wenn das „Programme for the Development 

of Chinese Women (2011–2020)“ ein Schritt in die 

richtige Richtung gewesen sei, müssten insbeson-

 Concluding Observations (2014), Rn. 12.

 Concluding Observations (2014), Rn. 13.

 Concluding Observations (2014), Rn. 14.

dere in den Bereichen Arbeit, Gehalt und Bildung 

weitere konkrete Maßnahmen zur Eliminierung der 

bestehenden Unterschiede ergriffen werden, um die 

de facto Diskriminierung von Frauen bekämpfen zu 

 Darüber hinaus fordert der Ausschuss 

die volle Implementierung des Gesetzes zum Ar-

beitsschutz weiblicher Angestellter, um weibliche 

Arbeitnehmerinnen vor sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz zu schützen.

Mit Blick auf die dem Ausschuss vorliegen-

den statistischen Daten zur Arbeitslosigkeit in der 

Volksrepublik wird kritisiert, dass die Aussagekraft 

durch eine fehlende Aufschlüsselung der Daten 

nach ethnischen Minderheiten erheblich einge-

schränkt wird und somit keine adäquate Evaluati-

Forderung laut, die Arbeitslosigkeit innerhalb eth-

nischer Minderheiten zu reduzieren und jegliche 

zu unterbinden.  Ebenso soll die Diskriminierung 

von Menschen mit Behinderung bekämpft werden 

und verwendbare statistische Daten über die Be-

schäftigung von Menschen mit Behinderungen be-

gravierende Gehaltsunterschiede eingegangen und 

gefordert, ungerechtfertigte Unterschiede zu elimi-

nieren.

Ferner wird die Notwendigkeit der Etablierung 

-

Art. 7 des IPwskR gerecht werden. Daran anknüp-

fend wird die fehlende Existenz von Krankheits- 

und Arbeitsunfallversicherungen, insbesondere bei 

Beschäftigung im privaten und informellen Sektor, 

angesprochen. Dieser teils gefährlichen und rechts-

widrigen Situation müsse durch die Etablierung 

einer Kontrollinstanz zur Sicherstellung adäquater 

Arbeitsbedingungen entgegengewirkt werden.
 60

 

Darüber hinaus fordert der Ausschuss die Abschaf-

fung von Zwangsarbeit, durch die Arbeitern jegli-

che Rechte vorenthalten werden und insbesondere 

Art. 6 des IPwskR „seinen Lebensunterhalt durch 

frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdie-

nen“ verletzt wird.
 61

Das Recht auf die Bildung von Gewerkschaften 

-

halts bzgl. Art. 8 Abs. 1 Buchstabe a des IPwskR 

eine besondere Position ein. Dieser Erklärung ge-

 Concluding Observations (2014), Rn. 16.

 Concluding Observations (2014), Rn. 21.

 Concluding Observations (2014), Rn. 17.

 Concluding Observations (2014), Rn. 18.

 Concluding Observations (2014), Rn. 19.
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genüber, die den chinesischen Rechtsvorschriften 

Vorrang vor Art. 8 Abs. 1 Buchstabe a des Pakts ver-

schafft, äußert sich nicht nur der Sozialausschuss 

kritisch, auch von Seiten der EU wurde bereits in 

-

nalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte durch China“ die Forderung einer An-

passung der chinesischen Rechtsvorschriften an die 

Bestimmungen des Paktes deutlich.
 62

 Zwar ist die 

Formulierung eines solchen Vorbehalts, der die Bin-

begrenzt, zulässig,
 63

 dennoch fordert der Ausschuss 

die Erlaubnis zur Bildung von Gewerkschaften au-

ßerhalb des chinesischen Gewerkschaftsverbunds. 

Zudem wird die Anerkennung des Streikrechts ge-

fordert.
 64

Weiter sieht der Ausschuss das Recht auf Sozia-

le Sicherheit sowie das Recht auf Gesundheit in der 

Volksrepublik gefährdet. In beiden Fällen wird auf 

die fehlende Gewährleistung dieser Rechte für die 

der Rechte gegenüber Landarbeitern, die ohne städ-

tischen Wohnsitz zum Arbeiten in urbane Gebiete 

ziehen, wird als besonders problematisch hervorge-

-

kou-Systems gerechtfertigte Diskriminierung der 

Landarbeiter, sondern auch die fehlende Integrati-

on ethnischer Minderheiten in das Sozialversiche-

rungssystem, stelle eine Gefährdung grundlegender 

wirtschaftlicher und sozialer Rechte dar. Darüberhi-

naus wird die Umsetzung und Überwachung von 

Maßnahmen zum Umweltschutz gefordert, da re-

sultierend aus der industriellen Verschmutzung der 

Umwelt eine Verletzung des Rechts auf Gesundheit 

Durch die Ein-Kind-Politik der Regierung sieht 

der Ausschuss erhebliche Einschränkungen in der 

Entscheidungsgewalt von Familien und erkennt 

eine Gefährdung des Rechts zum Schutz der Fami-

lie (Art. 10 IPwskR), begründet durch daraus resul-

tierende Zwangsabtreibungen und -sterilisationen. 

Die Überarbeitung der Familienplanungspolitik sei 

erforderlich, um die genannten Rechte nicht weiter 

zu verletzten. 66 Wichtiger als die Einschränkung der 

Entscheidungsgewalt von Familien seien adäqua-

te Aufklärungsmaßnahmen. Ferner verlangt der 

Ausschuss, dass Opfer von Zwangsabtreibungen 

und -sterilisationen angemessene Entschädigun-
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63 Vgl. Stephan Hobe/Otto Kimminich (Fn. 19), S. 213.
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gen erhalten. Darüber hinaus sieht der Ausschuss 

Opfern häuslicher Gewalt und fordert ein entspre-

chenden Gesetz. 67

Die Gewährleistung eines angemessenen Le-

auf die Situation in Teilen des ländlichen Chinas an 

Relevanz. Die vorherrschende Armut in großen Tei-

len gefährde die Sicherstellung eines angemessenen 

Lebensstandards, wie in Art. 11 IPwskR gefordert, 

was den Ausschuss dazu veranlasst die Regierung 

aufzufordern die Bekämpfung der Armut in ländli-

und entsprechende Armutsbekämpfungsprogram-

me zu entwickeln. Gesondert äußert der Ausschuss 

seine Bedenken bezüglich der Ernährungsunsicher-

heit und fordert die Regierung auf, neben dem be-

stehenden Gesetz über die Ernährungssicherung, 

weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Unterer-

zu bekommen. Darüber hinaus gilt die Sicherstel-

lung des Zugangs zu Bildung in den ländlichen Ge-

bieten als eine der zentralen Forderungen des Aus-

schusses.
 68

Neben dem Recht auf ausreichend Ernährung 

gilt auch das Recht auf eine angemessene Unter-

bringung, was nach Auffassung des Ausschusses 

durch Zwangsräumungen und die Umsiedlung von 

Nomaden, verletzt wird. Der Ausschuss fordert das 

der Opfer, vor nationalen Gerichten Entschädigun-

gen zu verlangen. Ferner wird der sofortige Stopp 

von unfreiwilligen Umsiedlungen gefordert, da 

hiermit eine Gefährdung des Selbstbestimmungs-

rechtes einhergehe.
 69

-

tionen und die Achtung individueller Meinungen. 

Zusätzlich zum Recht auf Teilnahme am kulturellen 

Leben soll die kulturelle Vielfalt gewahrt werden, 

was insbesondere die Rechte ethnischer Minderhei-

ten stärken soll.
 70

4. Fazit

Anhand des dargestellten Berichts des Sozial-

ausschusses, welcher der Beurteilung des Prozesses 

bei der Implementierung der Paktrechte in China 

dient, wird deutlich, dass keineswegs von einer Ge-

währleistung aller Rechte gesprochen werden kann. 

Darauf weist schon die unter Punkt 3.2.1 aufgezeig-

te Problematik hinsichtlich einer fehlenden Überein-

67
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stimmung der Paktrechte mit den Normen des nati-

onalen chinesischen Rechts hin. Die hier formulierte 

Vermutung einer unzureichenden innerstaatlichen 

sich in Anbetracht der umfangreichen Bemerkun-

gen des Sozialausschusses zu bestätigen. 

Doch kann nicht von einer unzureichenden 

Umsetzung gesprochen werden, wenn doch durch 

Maßnahmen legislatorischer oder anderer Art eine 

Implementierung der Paktrechte verzeichnet wer-

den kann. 

Zwar konnte dadurch noch keine vollständige 

Durchsetzung der Rechte realisiert werden, die Be-

mühungen seitens der Regierung werden jedoch 

durch die eingeleiteten Schritte deutlich. Eines der 

zentralen Probleme ergibt sich nach Auswertung 

der Ergebnisse wohl in der Diskriminierung ver-

-

zung von Gleichbehandlungsgeboten, ist anders als 

die Realisierung bestimmter Rechte nicht ressour-

cenabhängig. 

Insbesondere die Tatsache, dass sich China auf 

internationaler Ebene vergleichsweise wenig mit 

direkter Kritik hinsichtlich der Menschenrechts-

konfrontiert sieht
 71

 spiegelt die Relevanz interna-

tionaler Menschenrechtsorganisationen wider, um 

die effektive Implementierung der Rechte in der 
 72
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The Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in China

Based on the Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the author 
evaluates the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in China. After 
giving a short overview on the control mechanisms of the Covenant and the general implementation of public internati-

fully implemented in the People’s Republic. However, it is also observed that important legislative and non-legislative 
measures have been taken that are crucial for the success of the process.


